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Meldungen Infektionskrankheiten  
Stand am Ende der 44. Woche (04.11.2024)a

Infektionskrankheiten
Stand am Ende der 44. Woche (04.11.2024)a

Woche 44 letzte 4 Wochen letzte 52 Wochen seit Jahresbeginn

2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022

Respiratorische Übertragung

Haemophilus influenzae: 
invasive Erkrankung 

3 2 6 12 12 8 161 144 121 136 110 98
1.8 1.2 3.5 1.8 1.8 1.2 1.8 1.6 1.4 1.8 1.5 1.3

Influenzavirus- 
Infektion,saisonale Typen 
und Subtypen

https://idd.bag.admin.ch

Legionellose 14 24 11 63 80 59 582 662 649 500 559 564
8.2 14.1 6.5 9.2 11.7 8.7 6.6 7.5 7.3 6.7 7.5 7.5

Masern 1 1 2 104 38 99 37
0.6 0.2 0.3 1.2 0.4 1.3 0.5

Meningokokken: 
 invasive Erkrankung 

1 2 2 3 2 33 37 13 31 32 12
0.6 1.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2

Pneumokokken: 
 invasive Erkrankung 

10 11 10 80 46 57 1094 943 640 888 719 538
5.9 6.5 5.9 11.7 6.8 8.4 12.4 10.6 7.2 11.8 9.6 7.2

Rötelnb

Röteln, materno-foetalc

Tuberkulose 3 3 2 17 34 21 405 407 352 347 360 306
1.8 1.8 1.2 2.5 5 3.1 4.6 4.6 4 4.6 4.8 4.1

Faeco-orale Übertragung

Campylobacteriose https://idd.bag.admin.ch

Enterohämorrhagische 
E. coli-Infektion 

7 35 33 107 111 98 1353 1205 1176 1172 1051 1041
4.1 20.6 19.4 15.7 16.3 14.4 15.3 13.6 13.3 15.6 14 13.9

Hepatitis A 2 1 2 6 2 3 68 55 50 56 50 42
1.2 0.6 1.2 0.9 0.3 0.4 0.8 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6

Hepatitis E 1 1 8 2 5 67 80 76 56 68 63
0.6 0.6 1.2 0.3 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8

Listeriose 1 1 4 2 8 50 70 76 36 60 68
0.6 0.6 0.6 0.3 1.2 0.6 0.8 0.9 0.5 0.8 0.9

Salmonellose,  
S. typhi/paratyphi 

1 2 1 2 37 20 10 36 18 9
0.6 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1 0.5 0.2 0.1

Salmonellose, übrige https://idd.bag.admin.ch

Shigellose https://idd.bag.admin.ch

a Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz bzw. des Fürstentums Liechten-
stein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in grauer Schrift angegebenen Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 
100 000 Per sonen der Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeit-
perioden.

b Ausgeschlossen sind materno-fötale Röteln.
c Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen
d Primäre, sekundäre bzw. frühlatente Syphilis.
e Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie.

https://idd.bag.admin.ch
https://idd.bag.admin.ch
https://idd.bag.admin.ch
https://idd.bag.admin.ch
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Woche 44 letzte 4 Wochen letzte 52 Wochen seit Jahresbeginn

2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022 2024 2023 2022

Durch Blut oder sexuell übertragen

Aids 2 6 5 43 39 42 37 34 37
0.3 0.9 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5

Chlamydiose 231 236 270 958 925 1040 12882 12678 13036 10876 10702 11072
135.6 138.6 158.6 140.6 135.8 152.7 145.5 143.2 147.2 145.2 142.8 147.8

Gonorrhoe 127 101 109 524 490 398 6826 5862 5102 5743 5020 4337
74.6 59.3 64 76.9 71.9 58.4 77.1 66.2 57.6 76.6 67 57.9

Hepatitis B, akut 1 20 16 15 17 14 11
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Hepatitis B, 
 total  Meldungen 

21 16 24 79 85 86 1249 1138 1063 1070 953 917

Hepatitis C, akut 19 14 12 17 12 9
0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1

Hepatitis C, 
 total  Meldungen 

20 18 21 81 80 89 1070 1050 1010 915 890 877

HIV-Infektion 5 20 19 35 28 349 339 355 291 291 298
2.9 11.7 2.8 5.1 4.1 3.9 3.8 4 3.9 3.9 4

Syphilis, Frühstadiend 3 26 14 31 56 52 758 785 832 631 673 711
1.8 15.3 8.2 4.6 8.2 7.6 8.6 8.9 9.4 8.4 9 9.5

Syphilis, total 3 32 14 37 77 63 1010 1074 1113 834 931 936
1.8 18.8 8.2 5.4 11.3 9.2 11.4 12.1 12.6 11.1 12.4 12.5

Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten

Brucellose 5 7 5 4 6 5
0.06 0.08 0.06 0.05 0.08 0.07

Chikungunya-Fieber 1 1 2 1 29 23 5 20 22 4
0.6 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3 0.06 0.3 0.3 0.05

Dengue-Fieber 2 8 1 9 31 17 472 236 97 387 215 89
1.2 4.7 0.6 1.3 4.6 2.5 5.3 2.7 1.1 5.2 2.9 1.2

Gelbfieber 

Hantavirus-Infektion 

Malaria 1 7 3 11 25 27 302 342 304 262 307 278
0.6 4.1 1.8 1.6 3.7 4 3.4 3.9 3.4 3.5 4.1 3.7

Q-Fieber 2 3 2 16 8 8 152 134 93 141 118 75
1.2 1.8 1.2 2.4 1.2 1.2 1.7 1.5 1 1.9 1.6 1

Trichinellose 1 4 1 4
0.01 0.05 0.01 0.05

Tularämie https://idd.bag.admin.ch

West-Nil-Fieber 1 1 1 2 1 2 1
0.6 0.2 0.2 0.02 0.01 0.03 0.01

Zeckenenzephalitis https://idd.bag.admin.ch

Zika-Virus-Infektion 1 10 4 10 4
0.2 0.1 0.05 0.1 0.05

Andere Meldungen

Mpox  
(Affenpocken) 

2 2 3 3 11 35 15 546 32 10 546
1.2 1.2 0.4 0.4 1.6 0.4 0.2 6.2 0.4 0.1 7.3

Botulismus 1 1 1 1
0.01 0.01 0.01 0.01

Creutzfeldt-Jakob- 
Krankheit 

1 1 15 28 27 13 26 21
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3

Diphtheriee 2 5 20 6 47 74 4 26 73
1.2 0.7 2.9 0.07 0.5 0.8 0.05 0.4 1

Tetanus 

https://idd.bag.admin.ch
https://idd.bag.admin.ch
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Woche 41 42 43 44 Mittel 4 Wochen

N N/103 N N/103 N N/103 N N/103 N N/103

Mumps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pertussis 5 0.6 4 0.4 5 0.5 3 0.3 4.3 0.5

Zeckenstiche 5 0.6 6 0.6 2 0.2 3 0.3 4 0.4

Herpes Zoster 8 0.9 6 0.6 9 0.8 7 0.7 7.5 0.8

Post-Zoster-Neuralgie 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1

Meldende Ärzte 123 135 140 140 134.5

Lyme Borreliose: https://idd.bag.admin.ch

Provisorische Daten

Sentinella:  
Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis am 3.11.2024 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/103)  
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater) 

Sentinella-Statistik

Wöchentliche Übersicht 
zu  respiratorischen Viren

Das BAG-Infoportal übertragbare Krankheiten informiert regelmässig über 
 Infektions- und Erkrankungsfälle in der Schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein, die durch verschiedene respiratorische Erreger ausgelöst werden. 
https://idd.bag.admin.ch/

Die Aktualisierung der Daten erfolgt jeweils am Mittwoch um 12.00 Uhr.

https://idd.bag.admin.ch
https://idd.bag.admin.ch/
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Neue und aktualisierte 
 Informationsmaterialien zum Impfen

Mit den im Sommer/Herbst 2024 publizierten neuen oder angepassten Empfehlungen 
zu RSV, Covid-19 und FSME stehen neue bzw. aktualisierte Informationsmaterialien 
für die Zielgruppen zur Verfügung.

Impfkalender Schweiz
Karte A5, Stand September 2024  
(Deutsch, Französisch,  Italienisch, Englisch).

Übersichtstabelle über die empfohlenen Basis- und ergänzenden Impfungen 
(plus FSME für  Personen mit Risiko) für die Impfberatung, inklusive allgemeine Informationen 
zum Impfen auf der Rückseite.

Als Druck bestellbar (einzeln) und als PDF abrufbar im Shop Bundespublikationen  
(Bundesamt für Bauten und Logistik BBL) unter Artikel-Nr.: 
316.650.D / 316.650.F / 316.650.I / 316.650.ENG

Schützen Sie Ihr 
Baby mit einer 
RSV-Prophylaxe.

Optimaler Zeitpunkt:
- Neugeborene (geboren von Oktober bis März): kurz nach Geburt
- Säuglinge (geboren von April bis September): im Oktober
- besonders gefährdete Kinder unter 2 Jahren: im Oktober

Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

RSV ist im Winterhalbjahr die häufigste Ursache für Spitaleinweisungen bei Säuglingen. 

31
6.

53
9.

d

1) Mehr als eine Impfdosis notwendig.
2) Nachholimpfung HPV ab 15 bis 26 Jahre.
3) Auffrischimpfung Diphtherie-Starrkrampf mit 65 Jahren, 

dann alle 10 Jahre.
4) Grippe- sowie Covid-19-Impfung jeweils jährlich.
5) FSME-Impfung bei Aufenthalt in Zecken-Lebensräumen in fast der ganzen 

Schweiz (vgl. www.fsme-schweiz.ch). Mehr als eine Impfdosis notwendig.

Alter in Monaten Alter in Jahren
Impfung 0 2 3 4 5 9 12 12 – 18 4 – 7 11 – 15 25 45 ab 65

RSV 1 Dosis (passive Immunisierung): kurz nach Geburt (wenn 
Geburt Okt. – März) oder im Okt. (wenn Geburt Apr. – Sept.)

Diphtherie – Starrkrampf (Tetanus)  

Keuchhusten (Pertussis)

Kinderlähmung (Polio)

Haemophilus infl uenzae Typ b

Hepatitis B

Pneumokokken

Rotaviren

Meningokokken B

Meningokokken ACWY

Masern – Mumps – Röteln

Windpocken (Varizellen)

Humane Papillomaviren (HPV)

Gürtelrose (Herpes Zoster)

Grippe (Infl uenza) sowie Covid-19

Zecken-Enzephalitis (FSME) für alle ab 3 Jahre bei Risiko 

1)

1) 2)

3)

1)

4)

5)

1)

Impfkalender Schweiz 
Generell empfohlene Impfungen und passive Immunisierung

 Basisimpfung: wichtig für den eigenen Schutz 
und den Schutz der Bevölkerung

 Ergänzende Impfung: eigener Schutz steht im 
Vordergrund 

  Kombinationsimpfstoff: mehrere Impfungen 
in einer Spritze möglich

 Falls bisher ungeimpft

Zusätzlich gibt es separate Impf-
empfehlungen z. B. für Reisende, 

Schwangere, Risikogruppen, deren 
enge Kontaktpersonen. Lassen Sie 
sich von einer Fachperson beraten.

Stand September 2024

Warum impfen?
• Impfungen schützen vor bestimmten Infek-

tionskrankheiten, die schwere gesundheitliche 
Folgen haben können.

• Eine Impfung ahmt eine Infektion mit einem 
Krankheitserreger (Virus, Bakterium) nach, 
ohne die entsprechende Krankheit auszulösen. 
Das Immunsystem unseres Körpers kann Ab-
wehrkräfte gegen diesen Erreger entwickeln. 
Trifft man später auf den echten Krankheitser-
reger, wird dieser wiedererkannt und schneller 
unschädlich gemacht. Man wird weniger oder 
gar nicht krank. 

• Alle empfohlenen Impfungen dienen 
dem eigenen Schutz. Wer sich impfen lässt, 
schützt oft auch andere und trägt dazu bei, 
dass gefährliche Krankheiten eingedämmt 
werden können.

Wann impfen?
• Jeder Zeitpunkt einer Impfung ist bewusst 

gewählt, um bestmöglich vor der Krankheit 
zu schützen. Um den Schutz aufzubauen, sind 
meistens mehrere Impfdosen nötig.

• Die Dauer des Schutzes ist je nach Impfung 
unterschiedlich. Manche Impfungen führen zu 
einem lebenslangen Schutz, andere benötigen 
Auffrischimpfungen. 

• Wird eine Impfung ausgelassen oder verscho-
ben, besteht kein oder nur ein verminderter 
Schutz vor der Infektion oder schweren Erkran-
kung. Impfen Sie rechtzeitig.

• Versäumte Impfungen können meist nach-
geholt werden.

• Wenn ein grösserer Abstand als empfohlen 

Informationen zum Impfen

zwischen einzelnen Impfdosen liegt, muss 
nicht wieder neu begonnen werden. Jede 
Impfung zählt.

Womit impfen?
• Einzelimpfstoffe schützen vor einem 

einzelnen Krankheitserreger.

• Kombinationsimpfstoffe schützen mit einer 
Spritze vor mehreren Erregern gleichzeitig.

• Unser Immunsystem ist es gewohnt, mit vielen 
Erregern gleichzeitig umzugehen. Deshalb 
kann man problemlos mehrere Impfungen 
gleichzeitig erhalten.

• In der Schweiz verfügbare Impfstoffe: 
www.infovac.ch

Wann nicht impfen?
• Bei akuter, schwerer Krankheit soll die Imp-

fung verschoben werden. 

• Die impfende Fachperson klärt ab, ob aus 
einem besonderen Grund mit einem be-
stimmten Impfstoff nicht geimpft werden 
kann (z. B. bei Schwangerschaft, schwerer 
Allergie, Immunschwäche usw.).

Gibt es Risiken beim Impfen?
• Impfstoffe gehören zu den sichersten 

Arzneimitteln der Medizin.

• Wie jedes Medikament kann auch ein 
Impfstoff Nebenwirkungen haben. 

• Nach einer Impfung kann es zu vorüber-
gehenden Impfreaktionen kommen: 
Schmerzen, Rötung oder Schwellung an der 

Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
Muskel- und Gelenkschmerzen, Unwohlsein, 
Fieber. Solche Reaktionen zeigen, dass der 
Körper den Schutz gegen die Krankheit auf-
baut. Sie sind meistens schwach und bald 
wieder vorbei.

• Schwere und länger andauernde Neben-
wirkungen nach Impfungen können vorkom-
men, sind jedoch sehr selten. Sie treten viel 
seltener auf als die Komplikationen der jeweili-
gen Krankheiten.

• Wenn nach einer Impfung ein unerwartetes 
gesundheitliches Problem auftritt, kontaktie-
ren Sie bitte Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.

• Eine Impfung wird nur dann empfohlen, 
wenn ihr Nutzen die Risiken um ein Vielfaches 
übertrifft.

Wo erhalte ich mehr Informationen zum 
Impfen? 
• Bei einer Ärztin, einem Arzt

oder in der Apotheke

• Im Internet: www.sichimpfen.ch 

• Bei der Impf-Infoline: 
Telefon 0844 448 448

Die Kosten für empfohlene Impfungen (ausser 
Reiseimpfungen) werden in der Regel durch die 
Grundversicherung der Krankenkasse
übernommen.

Bezugsquelle: www.bundespublikationen.admin.ch 
Artikel-Nr.: 316.650.d

Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)

Was ist RSV und welches sind die 
Symptome?
RSV steht als Abkürzung für das menschliche Respiratorische Syn-
zytial-Virus. RSV ist die häufigste Ursache für eine Spitaleinweisung 
bei Neugeborenen und Säuglingen im Winterhalbjahr. Die Übertra-
gung erfolgt durch Tröpfchen beim Husten und Niesen, via Aerosole 
und indirekt via kontaminierte Gegenstände über die Hände auf die 
Schleimhäute. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis acht Tage. RS-
Viren sind so leicht übertragbar, dass vor dem dritten Geburtstag 
praktisch alle Kinder ein oder mehrmals an RSV erkranken. Eine In-
fektion hinterlässt keine bleibende Immunität: bereits nach sechs 
Monaten bis zwei Jahren ist eine erneute Erkrankung möglich. In der 
Schweiz dauert die RSV-Saison normalerweise von Mitte November 
bis Mitte März, oft mit einem Gipfel im Januar. Typischerweise tritt 
jedes zweite Jahr eine RSV-Saison mit vielen Erkrankungsfällen ab-
wechselnd mit einer schwächeren Saison auf. 

Die typischen Symptome beim Säugling sind trockener Husten, Fie-
ber und Schnupfen. Nach diesen Erkältungssymptomen kann sich 
die Infektion in Form einer Bronchiolitis auf die unteren Atemwege 
ausbreiten. Dies ist eine Entzündung der kleinsten Atemwege in der 
Lunge, mit rascher Atmung und verminderter Trinkmenge, woraus 
sich eine schwere RSV-Erkrankung entwickeln kann. Je jünger das 
Kind, desto schwerer ist in der Regel der Krankheitsverlauf, wegen 
des noch sehr kleinen Durchmessers der Atemwege (➜ Abbildung). 
Bei starker Schleimhautschwellung kann es zu Luftnot kommen, die 
ohne Spitalbehandlung unter Umständen lebensbedrohlich sein 
kann. 

Kinder mit chronischen Vorerkrankungen und ehemalige Frühgebo-
rene haben auch in ihrem zweiten Lebensjahr ein erhöhtes Risiko für 
eine schwere RSV-Erkrankung. Hierzu gehören etwa angeborene 
Fehlbildungen, Down-Syndrom, Immunschwäche oder Erkrankung 
des Zentralnervensystems. Dennoch sind über 80 % der wegen RSV 
hospitalisierten Säuglinge gesunde, termigeborene Kinder.

Ältere Kinder, Jugendliche und gesunde jüngere Erwachsene haben 
oft nur Erkältungssymptome. Menschen mit chronischen Krank-
heiten, einer Immunschwäche oder im höheren Alter können bei 
RSV jedoch einen schweren Verlauf mit Lungenentzündung (Pneu-
monie) entwickeln. 

Die Immunisierung mit Antikörpern 
schützt gegen RSV.
Nirsevimab (Beyfortus®) ist ein monoklonaler Antikörper gegen RS-
Viren. Ab dem Erhalt sind Säuglinge sofort geschützt, denn die An-
tikörper neutralisieren bei einer Infektion die Viren direkt. Man 
spricht von einer «passiven Immunisierung». Anders als bei einer 
aktiven Impfung, oder auch bei einer Infektion, muss das Immunsy-
stem nicht erst selbst Antikörper herstellen. Beyfortus® wurde 2023 
durch Swissmedic für Kinder ab Geburt bis 23 Monate zugelassen. 

Seit 1999 erhielten Säuglinge mit allerhöchstem Risiko für schwere 
RSV-Erkrankungen den Antikörper Palivizumab (Synagis®), der je-
doch etwas weniger wirksam ist und eine kurze Wirkdauer hat. In 
Zukunft wird es in der Schweiz auch eine RSV-Impfung für Schwan-
gere geben (Impfstoff: Abrysvo®). Die mütterlichen Schutzantikörper 
werden via Plazenta übertragen und schützen das Neugeborene 
damit ebenfalls gleich von der Geburt an.

Wirksamkeit, Nebenwirkungen und 
Sicherheit von Nirsevimab:
Die Wirksamkeit wurde in mehreren internationalen Studien unter-
sucht. Nach Erhalt von Nirsevimab wurden 80 % weniger schwere 
RSV-Erkrankungen verzeichnet, 77 % weniger RSV-bedingte Hospi-
talisationen und 86 % weniger RSV-bedingte Einweisungen auf eine 
Intensivstation, als bei Kindern, die nur ein Placebo und die bishe-
rige Standardtherapie erhielten. Im zweiten Lebensjahr waren RSV-
Erkrankungen in beiden Gruppen wieder gleich häufig. Sehr positive 
Erfahrungen im Ausland: Nirsevimab wurde bereits in der Saison 
2023/2024 in mehreren Ländern zugelassen und breit verwendet.  
Beim Routinegebrauch von Nirsevimab im Winterhalbjahr in den 
USA, Frankreich, Spanien und Luxemburg zeigten Erfahrungen aus 

Empfohlene Basisimmunisierung gegen 
RSV mit Schutzantikörpern.
RS-Viren verursachen vorallem im Winterhalbjahr Erkältungen, 
grippeartige Erkrankungen und Bronchiolitiden. Während dieser 
Zeit ist RSV ist die häufigste Ursache für Hospitalisationen bei 
Neugeborenen und Säuglingen. Ab Herbst 2024 wird der mono-
klonale Antikörper Nirsevimab (Beyfortus®)  zur Verfügung stehen. 
Dazu gibt es schweizweite, von medizinischen Fachgesellschaf-
ten, der EKIF und dem BAG erarbeitete Empfehlungen (Consen-
sus statement 2024). Alle Neugeborenen, geboren zwischen Ok-
tober und März sollen in ihrer 1. Lebenswoche oder so bald wie 
möglich danach eine Dosis erhalten. Von April bis September ge-
borenen Säuglingen wird eine Dosis vor der RSV-Saison im Okto-
ber empfohlen, für Risikokinder auch im 2. Lebensjahr. Nirse-
vimab wird seit Oktober 2024 von der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung vergütet, inklusive der ambulanten 
und stationären Verabreichung, zum Beispiel auf der Geburtsab-
teilung.

Factsheet Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV)
Block A4 à 50 Exemplare, Stand September 2024  
(Deutsch, Französisch, Italienisch).

Als Druck bestellbar und als PDF abrufbar im Shop Bundes-
publikationen (Bundesamt für Bauten und Logistik BBL)  
unter Artikel-Nr.: 316.538.D / 316.538.F / 316.538.I

Schützen Sie Ihr Baby mit einer RSV-Prophylaxe
Poster A3, Stand September 2024  
(Deutsch, Französisch,  Italienisch, Englisch).

Als Druck bestellbar (einzeln) und als PDF abrufbar im Shop Bundespublikationen  
(Bundesamt für Bauten und Logistik BBL) unter Artikel-Nr.:  
316.539.D / 316.539.F / 316.539.I / 316.539.ENG

NEUE MATERIALIEN

1) Mehr als eine Impfdosis notwendig.
2) Nachholimpfung HPV ab 15 bis 26 Jahre.
3) Auffrischimpfung Diphtherie-Starrkrampf mit 65 Jahren, 

dann alle 10 Jahre.
4) Grippe- sowie Covid-19-Impfung jeweils jährlich.
5) FSME-Impfung bei Aufenthalt in Zecken-Lebensräumen in fast der ganzen 

Schweiz (vgl. www.fsme-schweiz.ch). Mehr als eine Impfdosis notwendig.

Alter in Monaten Alter in Jahren
Impfung 0 2 3 4 5 9 12 12 – 18 4 – 7 11 – 15 25 45 ab 65

RSV 1 Dosis (passive Immunisierung): kurz nach Geburt (wenn 
Geburt Okt. – März) oder im Okt. (wenn Geburt Apr. – Sept.)

Diphtherie – Starrkrampf (Tetanus)  

Keuchhusten (Pertussis)

Kinderlähmung (Polio)

Haemophilus infl uenzae Typ b

Hepatitis B

Pneumokokken

Rotaviren

Meningokokken B

Meningokokken ACWY

Masern – Mumps – Röteln

Windpocken (Varizellen)

Humane Papillomaviren (HPV)

Gürtelrose (Herpes Zoster)

Grippe (Infl uenza) sowie Covid-19

Zecken-Enzephalitis (FSME) für alle ab 3 Jahre bei Risiko 

1)

1) 2)

3)

1)

4)

5)

1)

Impfkalender Schweiz 
Generell empfohlene Impfungen und passive Immunisierung

 Basisimpfung: wichtig für den eigenen Schutz 
und den Schutz der Bevölkerung

 Ergänzende Impfung: eigener Schutz steht im 
Vordergrund 

  Kombinationsimpfstoff: mehrere Impfungen 
in einer Spritze möglich

 Falls bisher ungeimpft

Zusätzlich gibt es separate Impf-
empfehlungen z. B. für Reisende, 

Schwangere, Risikogruppen, deren 
enge Kontaktpersonen. Lassen Sie 
sich von einer Fachperson beraten.

Stand September 2024

Warum impfen?
• Impfungen schützen vor bestimmten Infek-

tionskrankheiten, die schwere gesundheitliche 
Folgen haben können.

• Eine Impfung ahmt eine Infektion mit einem 
Krankheitserreger (Virus, Bakterium) nach, 
ohne die entsprechende Krankheit auszulösen. 
Das Immunsystem unseres Körpers kann Ab-
wehrkräfte gegen diesen Erreger entwickeln. 
Trifft man später auf den echten Krankheitser-
reger, wird dieser wiedererkannt und schneller 
unschädlich gemacht. Man wird weniger oder 
gar nicht krank. 

• Alle empfohlenen Impfungen dienen 
dem eigenen Schutz. Wer sich impfen lässt, 
schützt oft auch andere und trägt dazu bei, 
dass gefährliche Krankheiten eingedämmt 
werden können.

Wann impfen?
• Jeder Zeitpunkt einer Impfung ist bewusst 

gewählt, um bestmöglich vor der Krankheit 
zu schützen. Um den Schutz aufzubauen, sind 
meistens mehrere Impfdosen nötig.

• Die Dauer des Schutzes ist je nach Impfung 
unterschiedlich. Manche Impfungen führen zu 
einem lebenslangen Schutz, andere benötigen 
Auffrischimpfungen. 

• Wird eine Impfung ausgelassen oder verscho-
ben, besteht kein oder nur ein verminderter 
Schutz vor der Infektion oder schweren Erkran-
kung. Impfen Sie rechtzeitig.

• Versäumte Impfungen können meist nach-
geholt werden.

• Wenn ein grösserer Abstand als empfohlen 

Informationen zum Impfen

zwischen einzelnen Impfdosen liegt, muss 
nicht wieder neu begonnen werden. Jede 
Impfung zählt.

Womit impfen?
• Einzelimpfstoffe schützen vor einem 

einzelnen Krankheitserreger.

• Kombinationsimpfstoffe schützen mit einer 
Spritze vor mehreren Erregern gleichzeitig.

• Unser Immunsystem ist es gewohnt, mit vielen 
Erregern gleichzeitig umzugehen. Deshalb 
kann man problemlos mehrere Impfungen 
gleichzeitig erhalten.

• In der Schweiz verfügbare Impfstoffe: 
www.infovac.ch

Wann nicht impfen?
• Bei akuter, schwerer Krankheit soll die Imp-

fung verschoben werden. 

• Die impfende Fachperson klärt ab, ob aus 
einem besonderen Grund mit einem be-
stimmten Impfstoff nicht geimpft werden 
kann (z. B. bei Schwangerschaft, schwerer 
Allergie, Immunschwäche usw.).

Gibt es Risiken beim Impfen?
• Impfstoffe gehören zu den sichersten 

Arzneimitteln der Medizin.

• Wie jedes Medikament kann auch ein 
Impfstoff Nebenwirkungen haben. 

• Nach einer Impfung kann es zu vorüber-
gehenden Impfreaktionen kommen: 
Schmerzen, Rötung oder Schwellung an der 

Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
Muskel- und Gelenkschmerzen, Unwohlsein, 
Fieber. Solche Reaktionen zeigen, dass der 
Körper den Schutz gegen die Krankheit auf-
baut. Sie sind meistens schwach und bald 
wieder vorbei.

• Schwere und länger andauernde Neben-
wirkungen nach Impfungen können vorkom-
men, sind jedoch sehr selten. Sie treten viel 
seltener auf als die Komplikationen der jeweili-
gen Krankheiten.

• Wenn nach einer Impfung ein unerwartetes 
gesundheitliches Problem auftritt, kontaktie-
ren Sie bitte Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.

• Eine Impfung wird nur dann empfohlen, 
wenn ihr Nutzen die Risiken um ein Vielfaches 
übertrifft.

Wo erhalte ich mehr Informationen zum 
Impfen? 
• Bei einer Ärztin, einem Arzt

oder in der Apotheke

• Im Internet: www.sichimpfen.ch 

• Bei der Impf-Infoline: 
Telefon 0844 448 448

Die Kosten für empfohlene Impfungen (ausser 
Reiseimpfungen) werden in der Regel durch die 
Grundversicherung der Krankenkasse
übernommen.

Bezugsquelle: www.bundespublikationen.admin.ch 
Artikel-Nr.: 316.650.d

https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/
https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/
https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/
https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/
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Frühsommer-Meningoenzephalitis

Die Impfung gegen FSME schützt gegen 
eine Erkrankung mit potenziell schweren 
oder tödlichen Komplikationen.
Die ganze Schweiz mit Ausnahme des Kantons Tessin gilt als 
FSME-Risikogebiet (siehe Karte). Rund 0,5-5 % der Zecken in Natur-
herden tragen das FSME-Virus in sich. Bei der Mehrheit der von ei-
ner FSME-infizierten Zecke gestochenen Personen verläuft die In-
fektion unbemerkt, nur eine Minderheit erkrankt. Bei diesen 
Personen kommt es nach dem Stich mit einer infizierten Zecke nach 
einigen Tagen bis wenigen Wochen (2–28 Tage) zu grippeähnlichen 
Symptomen: Fieber sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Bei den 
meisten Betroffenen ist damit die Erkrankung nach einigen Tagen 
beendet. Sie sind anschliessend wahrscheinlich lebenslang gegen 
diese Krankheit immun. Bei 5–15 % der erkrankten Personen kann 
es nach weiteren 4–6 Tagen zu einer Hirnhautentzündung (Meningi-
tis) kommen, die auch auf das Gehirn übergreifen kann (Meningoen-
zephalitis). Die damit einhergehenden Symptome sind Nackenstei-
figkeit, Bewusstseinstrübung und Lähmungen. Restbeschwerden 
wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisprobleme, 
Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Schwindel können über Wo-
chen bis Monate andauern, bilden sich jedoch in den meisten Fällen 
wieder zurück. Bei schweren Verlaufsformen können Restschäden 
bleiben. Bei 1 % der Erkrankten mit neurologischen Symptomen 
verläuft die Erkrankung tödlich (vor allem ältere Patienten). In der 
Regel erkranken Kleinkinder seltener und weniger schwer als ältere 
Personen.

Idealer Zeitpunkt für die Impfung gegen 
FSME.
Die FSME tritt, wie der Name sagt, gehäuft im Frühsommer auf. Die 
Zecken benötigen Wärme und Feuchtigkeit, um aktiv zu werden. 
FSME kann aber bis über den Sommer hinaus auftreten. Daraus er-
gibt sich der ideale Zeitpunkt für die Impfung, nämlich der Winter. 
Selbstverständlich kann man sich auch während anderer Jahres-
zeiten impfen lassen.

Die vollständige Grundimmunisierung erfordert drei Injektionen. Ein 
zeitlich begrenzter Schutz besteht schon nach zwei Injektionen. 
Diese ersten beiden Impfungen werden in der Regel im Abstand von 

einem Monat verabreicht. Die dritte Impfung, die einen Langzeit-
schutz von mindestens 10 Jahren gewährt, erfolgt je nach Impfstoff 
5 bis 12 Monate nach der zweiten Dosis. Sie verleiht einen kom-
pletten Impfschutz für mindestens zehn Jahre mit einer Wahrschein-
lichkeit von ≥95 %. Auffrischimpfungen sind alle 10 Jahre empfohlen 
bei weiterhin bestehendem Risiko.

Wer soll sich impfen lassen?

Alle erwachsenen Personen sowie Kinder im Allgemeinen ab 3 Jah-
ren, welche in Endemiegebieten wohnen oder sich dort zeitweise 
aufhalten, sollten sich gegen FSME impfen lassen. Ein Expositions-
risiko besteht bei Aufenthalt in Zeckenbiotopen in der ganzen 
Schweiz, mit Ausnahme des Kantons Tessin (vor allem mittelgradig 
feuchte Stellen in Laub- und Mischwäldern mit üppigem Unterholz). 
Da der Impfstoff ab dem Alter von einem Jahr zugelassen ist, kann 
die Impfung auch für Kinder im Alter von 1-2 Jahren in Betracht ge-
zogen werden, wenn ein erhöhtes Risiko einer Zeckenexposition  
besteht.

Nichtimpfen gegen FSME birgt Risiken.

In den Jahren 2005 und 2006 hatten die FSME-Erkrankungen mit 
200-250 Fällen stark zugenommen im Vergleich mit durchschnittlich 
100 Fällen pro Jahr in den Jahren zuvor. Seit 2016 wird ein signifi-
kanter Anstieg (430 Fälle im 2020) verzeichnet, der einen steigenden 
Trend aufweist. Die Gründe für diese Zunahme sind multifaktoriell 
(klimatische Bedingungen, die sowohl die Aktivität der Zecken als 
auch der Menschen im Freien begünstigen). Obwohl das Risiko, an 
FSME zu erkranken, relativ gering ist, besteht für Personen, die in 
einem Endemiegebiet leben oder sich dort zeitweise aufhalten, bei 
Infektion die Gefahr schwerer Komplikationen und möglicherweise 
langfristiger Schäden. Da die FSME nicht behandelt werden kann, 
ist die Impfung die einzige zuverlässige Methode, dieser Krankheit 
vorzubeugen.

Die Impfstoffe.

In der Schweiz sind gegenwärtig für Erwachsene und Kinder zwei 
Impfstoffe zugelassen: FSME-Immun CC® und Encepur®. Beide 
Produkte enthalten inaktivierte FSME-Viren und als Hilfsstoff 
Aluminiumhydroxid, welches die Immunantwort verstärkt. Zusätz-
lich finden sich Spuren von Formaldehyd, Gentamycin und Neomy-
cin sowie Chlortetracyclin (Encepur®). Encepur® enthält als Stabili-
sator Zucker, FSME-Immun CC® Human-albumin.

Da die FSME-Viren auf Hühnerzellen gezüchtet werden, sollen Per-
sonen mit Hühnereiweiss-Allergie ihre Ärztin oder ihren Arzt darauf 
hinweisen.

Nebenwirkungen der FSME-Impfung.

Die Impfung wird gut vertragen. Örtliche Reaktionen (Rötung, kleine 
Schwellung, Schmerz) an der Einstichstelle werden bei rund einem 
Drittel der Personen beobachtet. Diese Reaktionen verschwinden 
nach 1–2 Tagen. Allgemeine Reaktionen sind Kopfschmerzen, Mü-

Impfung gegen Frühsommer- 
Meningoenzephalitis (FSME): 
empfohlen für Risikogruppen.
Zecken (Holzbock) können verschiedene Erreger übertragen und 
damit verschiedene Krankheiten verursachen. Die zwei wich-
tigsten sind die Borreliose, auch Lyme-Krankheit genannt, und 
die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Geschlossene 
Kleidung, geschlossene Schuhe und Zeckensprays reduzieren 
das Risiko, an einer der beiden Infektionen zu erkranken. Bei der 
Borreliose wird ein Bakterium und bei der FSME ein Virus übertra-
gen. Während die Borreliose mit Antibiotika behandelt werden 
kann, gibt es keine spezifische Behandlung für die FSME. Die 
Impfung gegen FSME ist die einzige praktikable Lösung für Leute, 
die sich wirksam gegen FSME schützen möchten.teilung.

  KINDER impfen?

Ja! 

Wieso?Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG

 DE_Impfbroschuere_BAG-OFSP_A5_22-08-2024_PP-PRINT.qxp_DE_Impfbroschuere_BAG-OFSP_A5_2024:PAO  26.08.2

AKTUALISIERTE MATERIALIEN

Kinder impfen? Ja! Wieso?
Broschüre A5, Stand August 2024  
(Deutsch, Französisch,  Italienisch).

Als Druck bestellbar (einzeln) und als PDF abrufbar im Shop Bundespublikationen  
(Bundesamt für Bauten und Logistik BBL)  unter Artikel-Nr.:  
311.260.D / 311.260.F / 311.260.I

Factsheet Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
Block A4 à 50 Exemplare, Stand August 2024  
(Deutsch,  Französisch, Italienisch).

Als Druck bestellbar und als PDF abrufbar im Shop Bundes-
publikationen (Bundesamt für Bauten und Logistik BBL)  
unter Artikel-Nr.: 311.271.D / 311.271.F / 311.271.I

Infomaterialien zur Covid-19-Impfung
Download auf www.bag.admin.ch/covid-19-de unter  «Dokumente».

Kontakt
Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Prävention und Gesundheitsversorgung
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon: 058 463 87 06 (Sekretariat)
epi@bag.admin.ch

https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/
https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/
https://www.bundespublikationen.admin.ch/de/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/coronavirus/covid-19/information-fuer-die-aerzteschaft.html#450380698
mailto:epi%40bag.admin.ch?subject=


Machs 
dir zuliebe.

leben-ist- 
teilen.ch
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Wir müssen heute   
handeln, damit wir  auch  
in Zukunft  noch wirksame  
Antibiotika haben.

Erfahren Sie hier mehr:
richtig-ist-wichtig.ch
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Richtlinien zur Behandlung von Skabies und 
zur Bekämpfung von Skabies-Ausbrüchen

Skabies ist eine durch die Krätzmilben verursachte, bei engem und verlängertem 
 Körperkontakt ansteckende Hauterkrankung mit Entzündungsreaktion und starkem, 
oft nächtlichem Juckreiz. Die Krankheit ist meistens nicht schwerwiegend oder 
 gefährlich, dennoch ist sie beeinträchtigend und kann zu Komplikationen wie bakteriellen 
Sekundärinfektionen führen.

Eine frühzeitige Erkennung und rasche Therapie führen zur Verkürzung der Krankheits-
dauer, zur Verhinderung von Komplikationen und Übertragung der Skabies.

Jacob Kofler1*, Martin Theiler2*, Michael Buettcher3, 4, 5, 
Maya Wolfensperger6, Céline Gardiol1**, Christoph Berger7**

Mit der Unterstützung der Schweizer Gesellschaft für Der-
matologie und Venerologie (SGDV), der Schweizer Gesellschaft 
für Infektiologie (SGInf) und der pädiatrischen Infektiologie 
Gruppe Schweiz (PIGS).

1  Bundesamt für Gesundheit (BAG), Abteilung Übertragbare Krankheiten, 
Bern, Schweiz

2  Universitäts-Kinderspital Zürich, Zentrum Kinderhaut, Dermatologie, 
 Zürich, Schweiz

3  Kinderspital Zentralschweiz (KidZ), Pädiatrische Infektiologie, Luzern, 
Schweiz

4  Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), Pädiatrische Pharma-
kologie und Pharmakometrie, Basel, Schweiz

5  Universität Luzern, Fakultät Gesundheitswissenschaften und Medizin, 
Luzern, Schweiz

6  Stadtspital Zürich Europaallee, Institut für Dermatologie und Venero-
logie, Zürich, Schweiz

7  Universitäts-Kinderspital Zürich, Infektiologie und Spitalhygiene, Zürich, 
Schweiz

* Diese beiden Autoren haben in gleicher Weise zur Erstellung dieses 
 Artikels als Erstautoren beigetragen. 

** Diese beiden Autoren haben gleichermassen zur Erstellung dieses 
 Artikels als letzte Autoren beigetragen.

Betroffene Personen
Alle Personen, die mit einem Skabies-Fall engen Kontakt 
 hatten, können sich anstecken. Darum sollten alle Kontakt-
personen eines Skabies-Indexfalls, unabhängig von Bestehen 
von Symptomen, mitbehandelt werden. Nach abgeheilter 
 Infektion besteht eine Sensibilisierung, aber keine Immunität.

Die Diagnose
Die Diagnose der Skabies erfolgt nach internationalen 
 Konsensuskriterien aufgrund des klinischen Hautbefunds (Prä-
dilektionsstellen, typische Effloreszenzen) insbesondere bei 
 bekannter Exposition. Zur Diagnose wird der Milbennachweis 
angestrebt, wozu sich das Dermatoskop im Alltag bewährt 
hat.

Behandlung der Skabies: Was ist neu?
Aufgrund der klinisch beobachteten hohen Rate an Therapie-
versagern, die durch Resistenzen oder sogenannte Pseudo-
resistenzen bei inkorrekter Anwendung bedingt sind, wird eine 
Monotherapie mit Permethrin 5 % Creme auf Basis der Ex-
pertenmeinung in der Schweiz nicht mehr als Therapie der 
1. Wahl angesehen. Stattdessen wird dessen Kombination mit 
Ivermectin als Therapie erster Wahl empfohlen. Die Kombinati-
onstherapie soll nach 7 – 10 Tagen wiederholt werden. Neben 
der betroffenen Person sollen alle Kontaktpersonen gleich-
zeitig mitbehandelt werden, und Umgebungsmassnahmen zur 
Verhinderung von Übertragungen und Vermeidung von Rück-
fällen beachtet werden.

Diese Empfehlungen richten sich an die Leistungs-
erbringer in der Grundversorgung, Dermatologen, 
 Dermatologinnen und die zuständigen kantonalen 
 Behörden.
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
a. Erreger: Krätzmilbe
Die Krätzmilbe (Sarcoptes scabiei var. hominis) ist auf den 
Menschen adaptiert und verbringt ihren ganzen Lebenszyklus 
von 7 – 14 Tagen auf und in der menschlichen Epidermis [1]. 
Die befruchteten Weibchen graben Gänge in die Hornschicht 
der Haut, wo sie täglich 2 – 4 Eier ablegen [2]. Zwei bis vier 
Tage nach der Eiablage schlüpfen die Larven und entwickeln 
sich innert 10 – 14 Tagen zu adulten Krätzmilben [2 – 4].

Ausserhalb des menschlichen Körpers sind Krätzmilben maxi-
mal 3 – 4 Tage überlebensfähig [1, 5 – 7]. Tiefere Temperaturen 
und erhöhte Luftfeuchtigkeit verlängern deren Überleben [3].

b. Übertragung
Für die Übertragung der gewöhnlichen Skabies ist ein an-
haltender enger Hautkontakt erforderlich, wie er innerhalb 
von Familien, in beengten räumlichen Verhältnissen oder bei 
Sexualkontakten vorkommt [8]. Die Mindestdauer des Haut-
kontakts, die für eine Übertragung und Ansteckung mit 
 Skabies notwendig ist, ist bis heute nicht bekannt [6, 9]. Man 
geht davon aus, dass wahrscheinlich mindestens 5 – 10 Minu-
ten notwendig sind, während ein Händedruck für eine Über-
tragung nicht ausreicht.

Der Übertragung über kontaminierte Gegenstände wie Klei-
dung, Bettwäsche oder Möbel kommt eine untergeordnete 
Rolle zu [1, 4, 5, 10]. Dennoch sollte, gemäss einer aktuellen 
Studie, die Umgebungsdekontamination nicht vernachlässigt 
werden, da diese Massnahme ein Therapieversagen um fast 
das 6-fache reduzierte [11]. Die Umgebungskontamination 
spielt vor allem bei Betroffenen mit ausgeprägter Skabies auf-
grund der hohen Milbenlast eine wichtige Rolle [5, 10]. Dies 
kann bei immungeschwächten Personen oder auch bei aus-
geprägt betroffenen Säuglingen der Fall sein. Säuglinge haben 
grundsätzlich häufiger eine ausgeprägte Skabies und sind 
 daher im Vergleich zu Erwachsenen als ansteckender zu beur-
teilen.

Betroffene Personen sind bereits mehrere Wochen vor Auf-
treten der Symptomatik ansteckend. Jede Person (auch asymp-
tomatische), die Krätzmilben auf sich trägt, ist bis 24 Stunden 
nach erfolgreicher Durchführung einer adäquaten Behandlung 
ansteckend [12, 13]. Es gibt zudem langfristig asymptoma-
tische Träger und Trägerinnen [13, 14].

c. Inkubationszeit und Pathophysiologie
Nach Erstkontakt gräbt sich die Milbe innerhalb von wenigen 
Stunden in die Hornschicht der Haut. Milben-, Kot- und Eier-
antigene verursachen eine verzögerte Sensibilisierung, die sich 
dann klinisch mit der Entwicklung von Symptomen nach 3 bis 
6 Wochen zeigt [1, 5]. Die Skabiesinfestation hinterlässt keine 
Immunität, Reinfektionen sind jederzeit möglich. Bei Reinfesta-
tionen treten die Symptome aufgrund der früheren Sensibili-
sierung bereits nach wenigen Tagen auf.

d.  Epidemiologie: Weltweit verbreitet, über-
proportional bei Kindern

Skabies ist eine epidemisch sowie endemisch auftretende 
Krankheit und betrifft weltweit geschätzt über 200 Millionen 
Menschen und überproportional Kinder unter fünf Jahren 
[15 – 17]. Länder mit niedrigerem Einkommen sowie tropische 
Regionen sind stärker von Skabies betroffen [17]. Skabies wur-
de 2017 von der Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organization, WHO) als vernachlässigte tropische Krankheit 
eingestuft [18]. In Ländern mit höherem Einkommen treten 
Skabies-Ausbrüche vor allem in Institutionen (z. B. Alters- und 
Pflegeheime, Kindertagesstätten, Schulen, Asylzentren), bei 
Obdachlosen und bei migrierten Personen, die in beengten 
Verhältnissen leben, auf [19 – 33].
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Abbildung 1
Typische Klinik der Skabies
Säuglinge mit multiplen, schuppenden Papeln sowie grösseren Noduli (a und b). Typische Skabiesgänge (Pfeile, c). 
Schulkind mit Skabies (d). Typischer Genitalbefund bei einem Jungen (e).

2. SYMPTOMATIK UND KLINISCHES BILD
Charakteristisch für die Symptomatik der Skabies ist an-
haltender Juckreiz, der sich nachts oder nach einem 
 heissen Bad häufig verstärkt [1, 5, 34].

Die typische Primäreffloreszenz ist der Skabiesgang, eine 
 wenige Millimeter messende, längliche Struktur, an deren 
Ende die Milbe in einem kleinen Hügel («Milbenhügel») oder 
Vesikel sitzt. Skabiesgänge können schwierig aufzufinden sein 
oder ganz fehlen, was eine Skabies aber nicht ausschliesst [1, 
5, 35].

Nebst den Gängen zeigt sich meist ein ekzematöses Bild mit 
schuppenden, teils verkrusteten Papeln, Vesikeln und Pusteln 
(Abbildung 1).

Hinweise auf die Skabies sind ihre Prädilektionsstellen, 
 nämlich die Fingerzwischenräume, Handgelenke, Kniekehlen, 
der Genitalbereich und die Mamillen [1, 5, 9, 35]. Die klinische 
Kombination von genitalen Knötchen und juckender Haut ist 
sehr suggestiv für Skabies.

Bei Säuglingen und Kleinkindern ist oft das gesamte Integu-
ment inklusive Gesicht und behaarter Kopfhaut betroffen. 
 Zusätzlich ist ein Befall der Handflächen und Fusssohlen sowie 
das Auftreten von Skabiesknoten in den Axillen und am 
 Rücken typisch (Abbildung 1) [9, 35].

Bei Immunsupprimierten und Säuglingen kann sich die Skabies 
krustös zeigen, charakterisiert durch stark hyperkeratotische, 
borkenartige Areale (Scabies crustosa, ehemals «Scabies 
 norvegica») [1, 36].

Sekundär können aufgrund der durch mechanische Manipu-
lation gestörten epidermalen Barriere oberflächliche oder tiefe 
bakterielle Weichteilinfekte auftreten [1, 5, 34].
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3. DIAGNOSE
a. Klinische Untersuchung
Die International Alliance for the Control of Scabies (IACS) 
hat Diagnosekriterien für die Skabies entwickelt (Tabelle 1) 
[9]. Ein direkter Milbennachweis wird angestrebt.

Tabelle 1
Konsensuskriterien 2020 der International Alliance 
for the Control of Scabies für die Diagnose der Skabies 
(adaptiert aus dem Englischen) [9]

A. Bestätigte Skabies

Mindestens eines der folgenden Merkmale:

A1:  Milben, Eier oder Kot von Hautproben unter dem Licht-
mikroskop

A2:  Milben, Eier oder Kot, die/der an einer Person mit einem 
hochauflösenden Bildgebungsgerät sichtbar sind/ist

A3:  Milbe, die bei einer Person durch ein Dermatoskop 
 sichtbar ist

B. Klinische Skabies

Mindestens eines der folgenden Merkmale:

B1: Milbengang

B2: Typische Läsionen im männlichen Genitalbereich

B3:  Typische Läsionen in typischer Verteilung und zwei 
 anamnestische Merkmale

C. Verdacht auf Skabies

Eines der folgenden Merkmale:

C1:  Typische Läsionen in typischer Verteilung und ein 
 anamnestisches Merkmal

C2:  Atypische Läsionen oder atypische Verteilung und zwei 
anamnestische Merkmale

Anamnestische Merkmale

H1: Juckreiz

H2: Kontakt zu einer infizierten Person

b. Direkter Milbennachweis
Der Milbennachweis mittels Dermatoskopie hat sich durch-
gesetzt [37]. Die Dermatoskopie ist schmerzlos und für Kinder 
sehr geeignet. Sie ermöglicht eine rasche Beurteilung ver-
schiedener Körperstellen und eignet sich zur Primärdiagnose 
und zur Abheilungskontrolle. Die typischen dermatoskopi-
schen Zeichen können auch von wenig geübten Untersuchern 
und Untersucherinnen leicht erkannt werden [37]: Die vor-
deren Anteile der Krätzmilbe kommen als pathognomonisches 
dunkles Dreieck zur Darstellung («delta glider», Abbildung 2a 
und b). Im Unterschied zu ähnlich aussehenden kleinen 
 Krusten oder Exkoriationen ist hinter der Krätzmilbe ihr Gang 
als weissliche, gewundene Struktur sichtbar («Kondens-
streifen», Abbildung 2b) [38].

Weiterhin Goldstandard der Skabiesdiagnose ist der Nachweis 
von Milben, Eiern oder Skybala (Kot) mittels mikroskopischem 
Direktnachweis (Abbildung 2c und d), der allerdings etwas 
Übung bedarf. Der Stellenwert der kürzlich eingeführten 
 Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zur Diagnose und Therapie-
kontrolle wird sich zukünftig zeigen [39, 40].
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Abbildung 2
Milbennachweis
Dermatoskopie mit multiplen schwarzen Dreiecken («delta-glider») mit nachfolgenden Milben gängen 
 («Kondensstreifen») in der Übersicht (a) und in Vergrösserung (Pfeil, b). Mikroskopisches Präparat mit Eiern und Kot 
(Skybala, c) und einer adulten Skabiesmilbe (d).
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4. THERAPEUTIKA
a. Permethrin 5 % Creme
Permethrin 5 % Creme wird topisch angewendet, ist skabizid 
und teilweise ovizid. Die topische Behandlung der Skabies mit 
Permethrin 5 % Creme kann in jeder Situation inkl. bei Neuge-
borenen/Säuglingen, Schwangeren und Stillenden eingesetzt 
werden [10, 41].

In der Schweiz ist Scabi-med ® 5 % Creme ab dem Alter von 
2 Monaten zugelassen.

Anwendung von Permethrin 5 % Creme:

• baden oder duschen (abends), Haut gut abtrocknen 
und auskühlen lassen, Nägel kürzen;

• Permethrin 5 % Creme einmalig abends lückenlos am 
ganzen Integument (bei Jugendlichen/Erwachsenen 
Gesicht und Skalp aussparen) für (8 –)12 Stunden auf-
tragen. Falls Hände gewaschen werden müssen, diese 
erneut eincremen;

• Dosierung:

 – 0 – 12 Monate:  1/8 einer Tube à 30 g  
(0 – 2 Monate off-label)

 – 1 – 6 Jahre: 1/4 einer Tube à 30 g

 – 6 – 12 Jahre: 1/2 einer Tube à 30 g

 – > 12 Jahre: 1 Tube à 30 g

• nach 8 – 12 Stunden Haut nochmals gut reinigen;

• bei palmoplantarem Befall Anwendung an Hand- und 
Fussflächen für weitere 3 Tage;

• Wiederholung nach 7(– 10) Tagen.

Seit Jahren steht Permethrin 5 % Creme im Verdacht, bei 
 Skabies an Wirksamkeit eingebüsst zu haben [42, 43]. Bei 
 dieser kontroversen Diskussion in der Literatur wird darauf 
 hingewiesen, dass die topische Behandlung mit vielen 
 Schwierigkeiten assoziiert sei und daraus folgend Behand-
lungsfehler für die Mehrheit der Therapieversager verantwort-
lich seien [44 – 47].

Erfahrungen berichten von Therapieversagern auch unter 
 optimalen Therapiebedingungen (stationärer Aufenthalt) unter 
Permethrin 5 % Creme [48 – 50]. In einer Umfrage in der 
Schweiz gaben Dermatologinnen und Dermatologen, Kinder-
ärztinnen und Kinderärzte an, Therapieversagen in 30 – 90 % 
der behandelten Kinder unter fünf Jahren zu beobachten [51].

Eine kürzlich publizierte Studie zeigt einerseits erstmals bei 
97 % der Krätzmilben von Betroffenen, welche auf Permethrin 
5 % Creme nicht ansprachen, eine genetische «knockdown»- 
Resistenz gegenüber Permethrin, die allerdings nicht zwingend 
zu einem vollständigen Wirkungsverlust von Permethrin 5 % 
Creme zu führen scheint [52]. Andererseits beschreibt eine 
doppelblinde, randomisierte, kontrollierte Studie ein signi-
fikant schlechteres Therapieansprechen von Permethrin 5 % 

Creme im Vergleich zur lokalen Anwendung von Benzylbenzo-
at 25 % (27 vs. 87 %) [53].

Auf diesen Daten und klinischen Beobachtungen basiert die 
Expertenempfehlung, dass Permethrin 5 % Creme in der 
Schweiz derzeit nicht mehr generell als Monotherapie erster 
Wahl angesehen und empfohlen werden sollte, ohne dass eine 
kontrollierte Therapiestudie vorliegt.

b. Ivermectin
Ivermectin wird zur systemischen oral verabreichten Therapie 
gegen Skabies eingesetzt. Ivermectin ist scabizid, jedoch nicht 
ovizid, so dass zwingend eine zweimalige Behandlung (off- 
label) im Abstand von 7(– 10) Tagen erforderlich ist [11, 47]. 
Trotz Berichten über Resistenzen gegenüber Ivermectin zeigte 
sich zuletzt ein Therapieansprechen von 86 % [54, 55]. Die 
orale Behandlung ist deutlich einfacher durchzuführen als die 
Lokaltherapie, was insbesondere bei Ausbrüchen oder der 
Therapie grösserer Kollektive entscheidende Vorteile bringt.

Zur Behandlung der Skabies wird eine einmalige orale Gabe 
von 200 µg Ivermectin pro kg Körpergewicht (KG) empfohlen 
(siehe https://db.swisspeddose.ch/de), zu wiederholen mit ei-
ner weiteren Einzeldosis nach 7(– 10) Tagen.

In der Schweiz ist nur das Ivermectin-Präparat Subvectin ® ab 
einem Körpergewicht von 15 kg zugelassen. Gemäss verschie-
denen Quellen kann Ivermectin bei Skabies ab einem Körper-
gewicht von 5 kg (off label) in der gleichen Dosierung einge-
setzt werden [56 – 58].

Anwendung von Ivermectin:  
Einzeldosis (nach kg Körpergewicht) per os:

• Kinder ab 5 kg: 200 µg/kg KG p. o.  
(Kapsel oder Suspension);

• Personen 51 – 65 kg: 4 Tbl à 3 mg;  
66 – 79 kg: 5 Tbl à 3mg;  
> 80 kg: 6 Tbl à 3 mg;

• Wiederholung nach 7(– 10) Tagen.

Kontraindikationen (für Schwangere s. Abschnitt 5a): Unver-
träglichkeiten gegenüber Ivermectin oder Hilfsstoffen des Prä-
parats. Bei Betroffenen, welche sich in einem Endemiegebiet 
(Zentral- und Westafrika) der Tropenkrankheit Loa loa aufge-
halten haben, ist Vorsicht geboten (schwerwiegende Reaktio-
nen nach der Verabreichung von Ivermectin bei einer Infektion 
mit Loa loa [59, 60]).

https://db.swisspeddose.ch/de
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c. Benzylbenzoat 10/25 %
Benzylbenzoat 10/25 % wird in vielen Ländern für die Lokal-
therapie der Skabies eingesetzt. In der Schweiz ist aber kein 
Präparat mit Benzylbenzoat 10/25 % zugelassen. Benzyl-
benzoat 10/25 % zeigte in einer doppelblinden, randomisier-
ten, kontrollierten Studie ein Ansprechen bei 87 %, vergleich-
bar mit Ivermectin [53], was sich mit Erfahrungen in der 
Schweiz deckt. Nicht selten treten als Nebenwirkungen Haut-
irritationen oder ein Brennen auf. Benzylbenzoat 10/25 % ist 
im Säuglingsalter kontraindiziert [10].

5. BEHANDLUNGSKONZEPT
Grundsätze für die Therapie der Skabies:

• Neben der betroffenen Person sollen alle ihre Kontaktperso-
nen (vgl. Abschnitt 9e) gleichzeitig behandelt werden.

• Die Therapie nach 7(– 10) Tagen wiederholen, um frisch ge-
schlüpfte Milben zu behandeln.

• Um ein möglichst gutes Therapieansprechen zu erreichen, 
wird als Standard eine Kombinationstherapie aus Ivermectin 
und einem Lokaltherapeutikum empfohlen [11, 62 – 64]. 
Für wenig Betroffene oder asymptomatische Kontakt-
personen kommt die orale Monotherapie mit Ivermectin 
 infrage – gerade in grösseren Einrichtungen.

• Zur symptomatischen Behandlung der ekzematösen 
 Manifestationen und des Juckreizes können zwischen und 
nach den Skabiesbehandlungen topische Kortikosteroide, 
Emollienzien und orale Antihistaminika in altersadaptierter 
Dosis verwendet werden.

• Es gilt zu beachten, dass die Hautmanifestationen und 
der Juckreiz auch bei erfolgreicher Therapie über mehrere 
Wochen persistieren können.

Für Empfehlungen zur Skabiesbehandlung siehe Abbildung 3 
[1, 10, 41, 50, 52 – 54, 62, 65 – 68].

a. Schwangerschaft und Stillzeit
Aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Verwendung in 
der Schwangerschaft werden hier Permethrin 5 % Creme wie 
auch Benzylbenzoat 25 % als topische Erstlinienbehandlung 
angesehen [10, 65, 66].

In besonderen Fällen (therapierefraktärer Verlauf oder ausge-
prägter Befall) kann, in Absprache mit der Schwangeren, die 
Anwendung von Ivermectin im 2. und 3. Trimester (und in 
Ausnahmefällen im 1. Trimester) als Zweitlinientherapie durch 
einen Spezialisten oder eine Spezialistin erwogen werden, in 
Anlehnung an Daten aus der Literatur und an die Stellung-
nahme der Französischen Gesellschaft für Dermatologie [65, 
68, 69].

In der Stillzeit ist die Anwendung von Permethrin 5 % Creme 
in Kombination mit Ivermectin analog den übrigen Betroffe-
nen empfohlen [66, 68]. Die Exkretion von Ivermectin oder 
Permethrin 5 % Creme in die Muttermilch ist sehr gering.

Nach Möglichkeit soll während der Einwirkzeit von Permethrin 
5 % Creme (8 – 12 Stunden) nicht gestillt werden. Ist dies nicht 
umsetzbar, soll vor Ansetzen die Mamille gut gereinigt und 
Permethrin 5 % Creme nach dem Stillen dort erneut aufge-
tragen werden.

Anwendung von Benzylbenzoat 10/25 %:

• baden oder duschen, Haut gut abtrocknen 
und  auskühlen lassen, Nägel kürzen;

• 1 – 12 Jahre: 10 %, > 12 Jahre 25 %;

• Anwendung lückenlos am gesamten Integument (bei 
Jugendlichen/Erwachsenen Gesicht und Hals aus-
sparen) an drei aufeinanderfolgenden Tagen.  Präparat 
dazwischen nicht abwaschen. Falls Hände gewaschen 
werden, diese erneut behandeln;

• nach erfolgter Behandlung Integument gut reinigen;

• Wiederholung nach 7(– 10) Tagen.

d. Crotamiton 10 %
Crotamiton 10 % zeigt geringere Ansprechraten und ist 
zur Zweitlinienbehandlung der Skabies bei ungenügendem 
 Ansprechen auf Permethrin 5 % Creme im Säuglingsalter 
 empfohlen [10, 61]. Die Anwendung erfolgt lokal an 
3 – 5  Tagen in Folge. In der Schweiz ist kein Präparat mit 
 Crotamiton 10 % zugelassen.
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Abbildung 3
Empfehlungen für die Skabiestherapie
Für die Details zu den einzelnen Medikamenten siehe im Text.

Empfehlungen
Skabiestherapie Schweiz

Erstlinientherapie (jedes Alter)

Permethrin 5 %* + 
Ivermectin 200 mcg/kg°

Wiederholung nach 7–10 Tagen

Ivermectin 200 mcg/kg°
Wiederholung nach 7–10 Tagen

Benzylbenzoat 10/25 %# × 3 Tage
Wiederholung nach 7–10 Tagen

Alternativen

Zweitlinientherapie
bei Therapieversagen

Benzylbenzoat 10/25 %# × 3 Tage +
Ivermectin 200 mcg/kg

Wiederholung nach 7–10 Tagen

Alter ≥ 1 Jahr

Crotamiton 10 % × 3–5 Tage +
Ivermectin 200 mcg/kg°

Wiederholung nach 7–10 Tagen

Säuglinge Alternativen (ab Säuglingsalter)

Permethrin 5 %* × 3 Tage +
Ivermectin 200 mcg/kg°

Wiederholung nach 7–10 Tagen

Schwangerschaft

in speziellen Situationen

Benzylbenzoat 25 % × 3 Tage
Wiederholung nach 7–10 Tagen

Alternativen

Permethrin 5 %*
Wiederholung nach 7–10 Tagen

Ivermectin 200 mcg/kg
Wiederholung nach 7–10 Tagen

Stillzeit

Permethrin 5 %* + 
Ivermectin 200 mcg/kg

Wiederholung nach 7–10 Tagen

*

°
#

für 12 Stunden belassen; bei palmoplantarem
Befall dort für 3 Tage wiederholen
≥ 5 kg Körpergewicht
10 % 1–12 Jahre, 25 % ≥ 12 Jahre
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b. Säuglinge < 5 kg
Neugeborene und Säuglinge mit einem KG unter 5 kg sollen 
mit Permethrin 5 % Creme zweimal im Abstand von 
7(– 10)  Tagen behandelt werden. Bei fehlendem Ansprechen 
ist eine stationäre Therapie in einer mit der Skabiesbehandlung 
kleiner Kinder erfahrenen Institution zu evaluieren.

c. Scabies crustosa (ehemals «Scabies norvegica»)
Gemäss den europäischen Richtlinien soll bei krustöser Skabies 
eine kombinierte Behandlung mit einem topischen Skabies-
präparat (täglich für 7 Tage, dann an 2 Tagen pro Woche bis 
Abheilung) und Ivermectin (Tag 1, 2, 8 sowie allenfalls darüber 
hinaus) erfolgen [41].

6. PATIENTEN- UND PATIENTINNENINFORMATIONEN
Schriftliche Patienten- und Patientinneninformationen sind 
zentral für eine erfolgreiche Skabiesbehandlung [11]. Ausführ-
liche Informationsblätter zur Skabies sind in 17 Sprachen bei-
spielsweise beim Setzer-Verlag® kostenlos als Download ver-
fügbar.8

8  http://www.setzer-verlag.com/Informationsblatt-Scabies-Kraetze

7. BEZUG UND VERGÜTUNG DER MEDIKAMENTE

Wirkstoff Präparat Zulassung in der Schweiz Kosten Bemerkungen

Permethrin 5 % Creme Scabi-med ® 5 % Creme • Zugelassen und gelistet auf  
der Spezialitätenliste (SL)

• Die Kosten werden durch 
die obligatorische Kranken-
pflegeversicherung (OKP)  
vergütet

Tube à 30 g: 
31.70 CHF [70]

Rezeptpflichtig

Ivermectin Subvectin ® Tbl à 3 mg • Zugelassen

• Nicht SL-gelistet

• Kosten werden nicht durch  
die OKP vergütet

4 Tabletten à 3 mg: 
51.85 CHF;

8 Tabletten à 3 mg: 
78.30 CHF

Rezeptpflichtig

Magistralrezeptur9 • Zulassungsbefreit10

• Auf der Arzneimittelliste  
mit Tarif (ALT) [71]

• Kosten durch die OKP vergütet

Variiert Vorgängige Abklärung 
bei der Apotheke nötig; 
Verschreibung durch 
Arzt bzw. Ärztin not-
wendig.

Benzylbenzoat 10/25 % z. B. Antiscabiosum® 
10/25 %

• Nicht zugelassen  
(unlicensed use)

• Keine Kostenübernahme  
durch die OKP

Emulsion à 200 g: 
ungefähr 30 EUR

Import aus Deutschland 
möglich11 

Magistralrezeptur9 • Zulassungsbefreit10

• ALT-gelistet

• Kosten durch die OKP vergütet

• Rezeptur s. Tabelle 2

Variiert Vorgängige Abklärung 
bei der Apotheke nötig; 
Verschreibung durch 
Arzt bzw. Ärztin not-
wendig.

Crotamiton 10 % z. B. Crotamitex ® Salbe • Nicht zugelassen  
(unlicensed use)

• Keine Kostenübernahme  
durch die OKP

Tube à 100 g: 
27 bis 40 CHF

Import aus Deutschland 
möglich11

9  Die Herstellung der Magistralrezeptur ist weitestgehend im Heilmittelrecht des Bundes geregelt, insbesondere im Heilmittelgesetz (HMG; SR 812.21), 
in der Arzneimittelbewilligungsverordnung (AMBV; SR 812.212.1) und in der Arzneimittelverordnung (VAM; SR 812.212.21). Das Bundesrecht sieht kei-
ne Kaskadenregelung in dem Sinne vor, dass zuerst verfügbare zugelassene oder importierte Arzneimittel verschrieben bzw. verwendet werden müssten. 
Allfällige entsprechende kantonale Bestimmungen sind vorbehalten.

10  Informationen zur Herstellung und zum Inverkehrbringen von Formula-Arzneimitteln sind verfügbar von Swissmedic [85] und von der 
Kantonsapotheker vereinigung [86].

11 Informationen zu Sonderbewilligungen und zur bewilligungsfreien Einfuhr von in der Schweiz nicht zugelassenen Humanarzneimitteln: 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/bewilligungen_zertifikate/sonderbewilligungen.html

http://www.setzer-verlag.com/Informationsblatt-Scabies-Kraetze
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/bewilligungen_zertifikate/sonderbewilligungen.html


BAG-Bulletin 46 vom 11. November 2024 BAG-Bulletin 46 vom 11. November 2024

ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN 46/24 2120 46/24 ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN

Tabelle 2
Magistralrezeptur für Benzylbenzoat-Emulsion 10 oder 
25 % (Quelle: NRF 11.64.)

Substanz 10 % 25 %

Zusammensetzung (Angaben in g für 100 g)

Benzylbenzoat 10,0 25,0

Emulgierender Cetylstearyl-
alkohol Typ A

2,0 2,0

Gereinigtes Wasser 88,0 73,0

8. MELDEPFLICHT
Skabies gehört in der Schweiz nicht zu den meldepflichtigen 
Krankheiten. Dennoch ist eine Häufung von klinischen Befun-
den zu melden12, mit dem Ziel, bei Bedarf Massnahmen zur 
Verhinderung oder Eindämmung einer weiteren Ausbreitung 
zu ergreifen. Bei einer Häufung von Skabies-Fällen sollten die 
betroffenen Institutionen (z. B. Alters- und Pflegeheime, Kin-
dertagesstätten, Schulen, Asylzentren) diese den zuständigen 
kantonalen Behörden melden.

9. PRÄVENTIONSMASSNAHMEN
a. Übersicht
Zum Umgang mit Skabies sind auf internationaler Ebene ver-
schiedene Empfehlungen publiziert, an welchen sich dieses 
Dokument orientiert [10, 31, 63, 72 – 78]. Zudem wird auf 
schweizerische Empfehlungen zum Umgang mit Skabies in 
Spitälern und Langzeitinstitutionen oder in Asylzentren verwie-
sen [79, 80].

Zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten ordnen 
 gemäss Epidemiengesetz (EpG) die zuständigen kantonalen 
Behörden die Massnahmen gegenüber einzelnen Personen 
(z. B. Isolierung, Quarantäne etc.) an (vgl. Art. 31 ff. EpG).

b. Falldefinition (s. Tabelle 1)
Als bestätigter Skabies-Fall gilt jede Person, bei welcher 
Krätzmilben, Eier oder Kot mittels geeigneter Methode 
(s. oben) nachgewiesen wurden. Eine klinische Skabies-
diagnose kann bei pathognomonischen Veränderungen 
 (Skabiesgänge, genitale Knoten etc.) und passender Sympto-
matik oder Umgebungsanamnese gemacht werden [9, 74].

Als Skabies-Verdachtsfall gilt jede Person mit einem 
 epidemiologischen Link zu einem bestätigten Skabies-Fall, 
die sugges tive Hautbefunde und Juckreiz aufweist.

12  Das Formular Häufung von klinischen Befunden ist abrufbar unter: 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/msys/ 
meldeformulare/haeufung-von-klinischen-befunden.pdf.download.pdf/ 
haufung-von-klinischen-befunden.pdf

c. Massnahmen bei erkrankten Personen (Einzelfall)
Personen, die an Skabies erkrankt sind, müssen nicht isoliert 
werden (ausgenommen bei stationärer Behandlung im Spital 
und bei Scabies crustosa). Folgende Verhaltensregeln sowie 
Massnahmen für Skabies-Verdachtsfälle bzw. für bestätigte 
Skabies-Fälle werden empfohlen [76]:

• Der Verdachts- bzw. bestätigte Skabies-Fall sollte ein 
 eigenes Bett haben und nicht mit anderen Personen im 
gleichen Bett schlafen.

• Der Verdachts- bzw. bestätigte Skabies-Fall sollte, ab dem 
Zeitpunkt des Verdachts bis 24 Stunden nach der ersten Be-
handlung, Körperkontakt zu anderen Personen vermeiden. 
Bei einer Häufung der Skabies-Fälle ist der Körperkontakt 
bis 24 Stunden nach der zweiten Behandlung zu vermeiden 
(s. 9d).

• Der Verdachts- bzw. bestätigte Skabies-Fall wird ausge-
schlossen von Kindertagesstätten, vorschulischen Einrich-
tungen, Schulen oder von der Arbeit13 bis 24 Stunden nach 
der ersten Behandlung. Bei einer Häufung der Fälle wird 
der Ausschluss bis 24 Stunden nach der zweiten Be-
handlung (bei Häufung der Fälle s. 9d) empfohlen.

• Bei Scabies crustosa können eine Isolation und stationäre 
Behandlung in Erwägung gezogen werden. Dies ist indi-
viduell mit einem Spezialisten oder einer Spezialistin zu 
 evaluieren.

d.  Massnahmen für erkrankte Personen bei Skabies- 
Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen

Treten zwei oder mehr Skabies-Fälle innerhalb von sechs 
 Wochen in derselben Gemeinschaftseinrichtung (z. B. Kinder-
tagesstätte oder schulische Einrichtung) auf, die in einem 
 epidemiologischen Zusammenhang stehen14, wird dies als 
Ausbruch definiert.

Bei einem Ausbruch in einer Gemeinschaftseinrichtung ist es 
empfohlen, den Besuch von an Skabies erkrankten Personen 
erst 24 Stunden nach abgeschlossener Therapie, das heisst 
nach zwei korrekten Behandlungen, oder nach einer ärztlichen 
Untersuchung zur Bestätigung des Therapieerfolges wieder 
 zuzulassen. Diese Massnahme rechtfertigt sich durch den 
 Lebenszyklus der Krätzmilben.

13  Der Ausschluss von der Arbeit muss individuell beurteilt werden und 
 erfolgt je nach Tätigkeit und Ansteckungsrisiko weiterer Personen.

14  Ausnahme: Besuchende derselben Gemeinschaftseinrichtung, die im 
gleichen Haushalt wohnen (z. B. Geschwister) werden hiervon aus-
genommen resp. als 1 Fall gewertet. Der epidemiologische Link sollte 
auf eine Transmission in der Gemeinschaftseinrichtung hinweisen.

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/msys/meldeformulare/haeufung-von-klinischen-befunden.pdf.download.pdf/haufung-von-klinischen-befunden.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/msys/meldeformulare/haeufung-von-klinischen-befunden.pdf.download.pdf/haufung-von-klinischen-befunden.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/msys/meldeformulare/haeufung-von-klinischen-befunden.pdf.download.pdf/haufung-von-klinischen-befunden.pdf
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e. Definition der Kontaktpersonen
Als Kontaktpersonen gelten alle Personen, die während sechs 
Wochen vor Symptombeginn oder Diagnose bis 24 Stunden 
nach Therapiebeginn engen Kontakt mit einer ansteckenden 
Person hatten.

Zu den Kontaktpersonen gehören folgende Personengruppen 
[9]:

• Personen, die im gleichen Haushalt wohnen  
(z. B. Familienangehörige);

• im gleichen Zimmer wohnhafte Personen;

• Personen, die ein gemeinsames Bett teilen  
(inklusive Sexualpartner und Sexualpartnerinnen);

• Kinder, die während Stunden gemeinsam spielen  
oder engen Kontakt haben15;

• Personen mit bestätigtem anhaltendem (über Stunden) 
 engem Haut-zu-Haut-Kontakt nach beruflicher Exposition16 
(z. B. Beschäftigte im Gesundheitswesen, Pflegepersonal in 
Heimen, Betreuungspersonal von Kindern) oder nach einer 
Exposition in der Freizeit;

• Bei Scabies crustosa sind Personen, die nur kurzen 
(< 5  Minuten) Haut-zu-Haut-Kontakt mit der erkrankten 
Person hatten, als Kontaktpersonen anzusehen.

f. Massnahmen bei Kontaktpersonen
Zur Identifizierung der Kontaktpersonen sollte gemäss Defini-
tion (s. 9e) vorgegangen werden, wobei Kontaktsituationen 
individuell beurteilt werden sollten. Kontaktpersonen 
 sollen eine präventive Therapie gemäss den Empfehlungen 
 (Abbildung 3) erhalten, um Reinfektionen und die Weiteraus-
breitung von Skabies-Fällen zu verhindern. Kontaktpersonen 
sollen möglichst zeitgleich mit dem Skabies-Indexfall be-
handelt werden [81 – 83].

g.  Zusätzliche Massnahmen für Kontaktpersonen bei 
einer Häufung von Skabies-Fällen in Gemeinschafts-
einrichtungen

Kommt es zu einer starken Häufung von Skabies-Fällen in 
 einer Gemeinschaftseinrichtung (bei > ¹∕ ³ der Personen einer 
Gemeinschaftseinrichtung), sollte eine Behandlung aller 
 Personen der Gemeinschaftseinrichtung in Rücksprache mit 
den zuständigen kantonalen Behörden geprüft werden.

15  Zur Übertragung der Krätzmilben ist ein längerer und kontinuierlicher 
Hautkontakt von mindestens 5 bis 10 Minuten notwendig [6].

16  Insbesondere Berufe, die in der Körperpflege involviert sind,  
Ausnahme: Personal mit persönlicher Schutzausrüstung

h. Dekontamination der Umgebung
Obwohl das Übertragungsrisiko über kontaminierte Gegen-
stände vermutlich eine untergeordnete Rolle spielt, sollten 
Massnahmen zur Dekontamination der Umgebung getroffen 
werden. Die Massnahmen zur Dekontamination der Umge-
bung sollten zeitgleich mit der Therapie des Skabies-Indexfalls 
und der Kontaktpersonen durchgeführt werden [10, 63, 73, 
74, 84].

• Im Umgang mit kontaminierter Wäsche sollten Einweg-
handschuhe getragen werden.

• Kleider, Bettwäsche und waschbare Gegenstände mit 
 Körperkontakt (z. B. Kuscheltiere, Manschette eines Blut-
druckmessgeräts), die vom Skabies-Indexfall oder von 
 Kontaktpersonen innert 4 Tagen vor dem Therapiebeginn 
benutzt wurden, sollten bei 60 °C in der Waschmaschine 
(1 Waschdurchgang) gewaschen werden.

• Kleider und Textilien, die unter 60 °C gewaschen werden 
müssen, oder Gegenstände mit Körperkontakt, die nicht 
gewaschen werden können, sollten in gut verschlossene, 
luftdichte Plastiksäcke eingepackt und für 4 Tage bei 21 °C 
(konstante Temperatur) trocken gelagert werden.

• Kontaminierte Gegenstände können alternativ während 
mindestens 5 Stunden in einem Gefrierfach bei unter 
– 10 °C gelagert werden.

• Polstermöbel (z. B. Sofa, Polstergarnitur, Autositze) und 
 Teppiche sollten mit einem Staubsauger gereinigt werden 
und sollten anschliessend für 4 Tage nicht benutzt werden. 
Sie müssen nicht entfernt oder entsorgt werden.
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i. Massnahmen bei Scabies crustosa
Bei Scabies crustosa sind zusätzliche Umgebungsmassnahmen 
notwendig, da die Zahl der Krätzmilben weitaus höher ist als 
bei der gewöhnlichen Skabies [73].

• Kleider und Bettwäsche sollen täglich bis zum Ende der 
Therapie gewechselt werden.

• Kleider, Bettwäsche und waschbare Gegenstände mit 
 Körperkontakt (z. B. Kuscheltiere, Manschette eines Blut-
druckmessgerät), die vom Skabies-Indexfall oder von 
 Kontaktpersonen innert 4 Tagen vor dem Therapiebeginn 
benutzt wurden, sollten bei 60 °C in der Waschmaschine 
(1 Waschdurchgang) gewaschen werden.

• Tägliche Reinigung der Räumlichkeiten und Gebrauchs-
gegenstände. Alle Gegenstände mit kurzem Kontakt sollten 
gründlich gereinigt und für 4 Tage nicht von anderen 
 Personen benutzt werden. Textilien sowie Gegenstände aus 
Stoff sollten für 7 Tage nicht von anderen Personen benutzt 
werden.

• Matratzen und Bettzeug (Decken, Kissen, Matratzen-
schoner) sollten vor der Therapiewiederholung sowie nach 
dem Ende der Behandlung dekontaminiert werden 
 (Waschen bei 60 °C, 1 Waschgang) oder für 7 Tage lang bei 
21 °C (konstante Temperatur) trocken gelagert werden.

• Die Lagerung von Gegenständen mit Körperkontakt in gut 
verschlossenen, luftdichten Plastiksäcken bei 21 °C wird 
nur empfohlen, wenn diese Gegenstände nicht bei 60 °C 
gewaschen werden können. Die Lagerung bei 21 °C 
 (konstante Temperatur) wird für mindestens 7 Tage 
 empfohlen.

• Die Lagerung dekontaminierter Gegenstände in einem 
 Gefrierfach für 5 Stunden bei unter – 10 °C wird nicht 
 empfohlen.

• Es wird empfohlen, dass Gegenstände mit längerem 
 Körperkontakt gründlich gereinigt werden.

• Polstermöbel (z. B. Sofa, Polstergarnitur, Autositze) und 
 Teppiche sollten mit einem Staubsauger gereinigt werden 
und sollten für mindestens 7 Tage lang nicht benutzt 
 werden.
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Rezeptsperrung

Kanton Block-Nr. Rezept-Nr.

Aargau 9430071

Basel-Stadt  10055601–10055625

Bern 11521698

Freiburg 11767056

Genf 11438184

Luzern 11109427

Zürich 11307249

11549861

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

Rezeptsperrung
Folgende Rezepte sind gesperrt
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